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Öffentliche Bekanntmachung
Bekanntmachungsanordnung des Ober-
bürgermeisters vom 24.03.2015 über die
öffentliche Auslegung des Entwurfs des
Bebauungsplans Nr. 686 - Schmachten-
dorfer Straße / Buchenweg -

Der Rat der Stadt hat sich in Kenntnis der Ergebnisse aus
der Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und
sonstigen Trägern öffentlicher Belange in seiner Sitzung
vom 23.03.2015 mit dem Entwurf des Bebauungsplans
Nr. 686 - Schmachtendorfer Straße / Buchenweg - vom
16.02.2015 einverstanden erklärt und die öffentliche Aus-
legung nebst Begründung (einschließlich Umweltbericht)
beschlossen.

Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 686 - Schmachten-
dorfer Straße / Buchenweg - liegt deshalb nebst Begrün-
dung (einschließlich Umweltbericht) und den wesent-
lichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellung-
nahmen und Informationen in der Zeit vom 20.04.2015 bis
20.05.2015 einschließlich im Bereich 5-1 - Stadtplanung -
Technisches Rathaus Sterkrade, Bahnhofstraße 66,
Erdgeschoss, Zimmer Nr. A 009, während der nachste-
hend genannten Öffnungszeiten öffentlich aus.

Öffnungszeiten:
Montag - Donnerstag 8:00 - 16:00 Uhr
Freitag 8:00 - 12:30 Uhr

Verfügbare Arten umweltbezogener Informationen:

Zur Bebauungsplanung wurde eine Umweltprüfung nach
§ 2 Abs. 4 Satz 1 BauGB durchgeführt. Die dabei unter-
suchten Umweltauswirkungen sind im Umweltbericht als
gesonderter Teil der Begründung beschrieben und be-
wertet worden. Sie betreffen folgende Schutzgüter:

- Mensch
(Aussagen zu Lärmimmissionen durch die umgeben-
den Straßen und die Autobahn 3 sowie zu notwendi-
gen Lärmschutzfestsetzungen (schallgedämmte
Außenbauteile bei Gebäuden));

- Pflanzen und Tiere
(Festsetzungen zum Erhalt der das Plangebiet prä-
genden Bäume);

- Boden
(Aussagen zum Altstandort einer ehemaligen
Tankstelle an der Unteren Walsumermarkstraße 2. Im
Rahmen größerer Erdbaumaßnahmen können dort er-
gänzende Untersuchungen zur Abklärung einer
Bodenbelastungssituation durch Mineralölkohlenwas-
serstoffe erforderlich sein);

- Wasser;
- Klima und Lufthygiene

(Festsetzungen zum Erhalt der das Plangebiet prä-
genden Bäume);

- Landschaft (Orts- und Landschaftsbild, land-
schaftsgebundene Erholung);

- Kultur und Sachgüter sowie
- Wechselwirkungen.

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligungsverfahren ge-
mäß §§ 3 Absatz 1 und 4 Absatz 1 BauGB ist eine
Stellungnahme mit umweltbezogenen Informationen von
folgender Behörde eingegangen:

- Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung 6 Bergbau und
Energie in NRW, vom 18.11.2014: Hinweise auf
Bergwerksfelder.

Folgende Gutachten bzw. Prüfungsergebnisse mit um-
weltbezogenen Informationen sind verfügbar:

- Checkliste Klimaschutz (Beurteilung der Klima- und
Energieeffizienz der städtebaulichen Planung);

- Schalltechnische Untersuchung durch den Bereich
Umweltschutz der Stadt Oberhausen vom 29.01.2015
zum Straßenverkehrslärm.

Die der Stadt Oberhausen in den bisherigen Verfahrens-
schritten von Dritten zur Verfügung gestellten umweltbe-
zogenen Informationen und Gutachten sind bei der Er-
arbeitung des Umweltberichts abwägend berücksichtigt
worden (siehe oben - Schutzgüter -).

Weitere Details der umweltrelevanten Informationen sind
dem ausliegenden Umweltbericht mit den genannten
Gutachten bzw. Prüfergebnissen und der aufgeführten
Stellungnahme zu entnehmen.

Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist
abgegeben werden. Nicht rechtzeitig abgegebene
Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über
den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben, sofern die
Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte ken-
nen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des
Bebauungsplans nicht von Bedeutung ist.

Gesetzliche Grundlage ist § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom
23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414), zuletzt geändert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 20.11.2014 (BGBl. I, S. 1748).

Das Plangebiet liegt in der Gemarkung Sterkrade-Nord,
Flur 9 und wird wie folgt umgrenzt:
Östliche Seite der Schmachtendorfer Straße; östliche
Seite der Auguststraße; südliche Seite der Unteren
Walsumermarkstraße; östliche Grenzen der Flurstücke
Nr. 303 und 170; nördliche Seite des Buchenwegs; östli-
che Seite der Hiesfelder Straße.
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Hinweis

Ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung
ist unzulässig, wenn die den Antrag stellende Person nur
Einwendungen geltend macht, die sie im Rahmen der
öffentlichen Auslegung (§ 3 Abs. 2 des Baugesetzbuchs)
oder im Rahmen der Beteiligung der betroffenen
Öffentlichkeit (§ 13 Abs. 2 Nr. 2 und § 13 a Abs. 2 Nr. 1
des Baugesetzbuchs) nicht oder verspätet geltend ge-
macht hat, aber hätte geltend machen können.

Bekanntmachungsanordnung gemäß
§ 2 Abs. 4 Bekanntmachungsverordnung
(BekanntmVO)

Erklärung

Der Beschluss zur öffentlichen Auslegung sowie die
öffentliche Auslegung des Bebauungsplans Nr. 686 
- Schmachtendorfer Straße / Buchenweg - werden hier-
mit öffentlich bekannt gemacht.

Übereinstimmungsbestätigung / Bekannt-
machungsanordnung gemäß § 2 
Abs. 3 Bekanntmachungsverordnung
(BekanntmVO)

Der Wortlaut der Bekanntmachung zur öffentlichen Aus-
legung des Bebauungsplans Nr. 686 stimmt mit dem
Ratsbeschluss vom 23.03.2015 überein.

Es wurde entsprechend den Vorschriften des § 2 Abs. 1
und 2 Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO)
vom 26.08.1999, zuletzt geändert am 05.08.2009, ver-
fahren.

Die Bekanntmachung wird hiermit angeordnet.

Oberhausen, 24.03.2015

Wehling
Oberbürgermeister

Ergänzende Informationen zum Entwurf des Bebau-
ungsplans Nr. 686 - Schmachtendorfer Straße /
Buchenweg - 

Stadtplanerisches Ziel für Schmachtendorf-Mitte ist die
Erhaltung und Förderung der Funktion als qualitativ
hochwertiger zentraler Versorgungsbereich (Nebenzen-
trum). Dazu wird das Plangebiet überwiegend als Misch-
gebiet (MI) und zu einem geringeren Teil als Allgemeines
Wohngebiet (WA) festgesetzt.

Lotterie- und Wettannahmestellen, Gartenbaubetriebe,
Tankstellen, Sexshops, Vergnügungsstätten sowie An-
lagen und Betriebe, die gewerblich betriebenen sexu-
ellen Dienstleistungen und Darbietungen dienen, wer-
den textlich ausgeschlossen. Bestehende Betriebe, die
den zukünftigen Festsetzungen widersprechen, ge-
nießen, der Genehmigung entsprechend, Bestands-
schutz.

Da das Plangebiet zu großen Teilen bereits bebaut ist
und um der weiteren baulichen Entwicklung eine ge-
wisse Dynamik zu belassen, soll das Maß der baulichen
Nutzung nicht über Festsetzungen im Bebauungsplan
geregelt werden (einfacher Bebauungsplan gemäß 
§ 30 Abs. 3 BauGB). Vielmehr soll sich die Zulässigkeit
von Vorhaben in Bezug auf das Maß der baulichen Nutz-
ung, die Bauweise und die überbaubaren Grundstücks-
flächen nach der vorhandenen Bebauung richten 
(§ 34 BauGB).

Informationen (u. a. Plan und Begründung (inkl. Umwelt-
bericht)) sind auch im Internet unter www.o-sp.de/ober-
hausen/start.php abrufbar.

Öffentliche Bekanntmachung
Bekanntmachungsanordnung des Ober-
bürgermeisters vom 24.03.2015 über die
Änderung des Verfahrensgebiets und die
öffentliche Auslegung des Entwurfs des
Bebauungsplans Nr. 697 - Eugen-zur-
Nieden-Ring (zw. Bahnhofstraße und
Steinbrinkstraße) / Klosterstraße -

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 23.03.2015
beschlossen, das Verfahrensgebiet des Bebauungs-
plans Nr. 697 - Eugen-zur-Nieden-Ring (zw. Bahnhof-
straße und Steinbrinkstraße) / Klosterstraße - zu ändern.

Es liegt in der Gemarkung Sterkrade, Flur 18 und wird
zukünftig wie folgt umgrenzt:

Östliche Grenzen der Flurstücke Nr. 590, 612 und 603;
südliche Grenzen der Flurstücke Nr. 603 und 612; am
südöstlichsten Grenzpunkt des Flurstücks Nr. 602 ab-
knickend zum südlichsten Grenzpunkt des Flurstücks
Nr. 601; südliche Grenze des Flurstücks Nr. 600; entlang
der westlichen Grenze des Flurstücks Nr. 600 bis zur
östlichen Seite des Gebäudes Bahnhofstraße 57; öst-
liche Seite des Gebäudes Bahnhofstr. 57; südliche
Grenzen der Flurstücke Nr. 593, 596 und 594; östliche
Grenze des Flurstücks Nr. 439 und deren Verlängerung
bis zur nördlichen Grenze des Flurstücks Nr. 594; nörd-
liche Grenzen der Flurstücke Nr. 594, 595, 592 und 575;
westliche Grenzen der Flurstücke Nr. 576 und 578; süd-
liche Grenze des Flurstücks Nr. 590; abknickend zum
nordöstlichen Grenzpunkt des Flurstücks Nr. 921, 
Flur 22; westliche Grenze des Flurstücks Nr. 597 bis zur
Verlängerung der nördliche Grenze des Flurstücks 
Nr. 70; nördliche Grenze des Flurstücks Nr. 70 und der-
en Verlängerung; westliche Seite der Tirpitzstraße; nach
ca. 27,6 m am Grenzpunkt nach Osten abknickend; öst-
liche Parallele von 2,8 m zur westlichen Grenze des
Flurstücks Nr. 495; nördliche Grenzen des Flurstücks 
Nr. 488; westliche Seite der Eichelkampstraße; rechtwin-
klig abknickend zum südlichsten Grenzpunkt des Flur-
stücks Nr. 550; Verlängerung der südöstlichen Grenze
des Flurstücks Nr. 550 bis zur nördlichen Grenze des
Flurstücks Nr. 590; nördliche Grenze des Flurstücks 
Nr. 590.

Gesetzliche Grundlage ist § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom
23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414), zuletzt geändert durch
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